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Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium Sitzung am Beratung

Schul- u. Sportausschuss 06.11.2012 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Freigabe von Haushaltsmitteln aus dem PSP-Element 13.000.288.770.001 unter dem
Sachkonto 54310155 zur Ausstattung städtischer Schulen mit Mobiliar

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sportausschuss gibt aus dem PSP-Element 13.000.288.770.001 unter dem
Sachkonto 54310155 folgende Mittel in Höhe von insgesamt 24.000 Euro frei:

 Hans-Christian-Andersen-Schule, Sennestadt                                      10.000 Euro
 Grundschule Milse, Heepen                                                14.000 Euro

Begründung:

Die vorhandenen Stühle der Aula der Hans-Christian-Andersen-Schule sind sehr alt und weisen
einen entsprechenden Verschleiß auf. Die derzeitigen Sitzschalen färben auf die Kleidung der
darauf sitzenden Personen ab, da die oberen Lackschichten der Sitzschalen mittlerweile
abgerieben sind. Es hat schon Beschwerden von Eltern gegeben, deren Kleidung verschmutzt
wurde. Des Weiteren entsprechen die Stühle nicht mehr den gültigen Vorschriften, da sie keine
Verbindungsmöglichkeiten aufweisen. Die Ausstattung der Aula mit ca. 150 neuen Stühlen kann
nicht zu Lasten  des knappen Schulbudgets erfolgen. Für investive Beschaffungen an
Grundschulen sind derzeit 830 Euro p.a. vorgesehen.
Die Anschaffungskosten betragen  ca. 10.000 Euro.

Die derzeitige Stuhlausstattung für die Turnhalle der Grundschule Milse (Ersatz für die nicht
vorhandene Aula) ist ca. 40 Jahre alt und befindet sich in einem desolaten Zustand.
Dadurch bestehen Gefährdungen in Form von: Verletzungen/Unfallgefahren, Hygiene,
Kleiderbeschädigung. Eine Neuanschaffung ist dringend erforderlich. Die Gesamtkosten für ca.
200 Stühle betragen ca. 14.000 Euro. Da die Bestuhlung auch für außerschulische
Veranstaltungen genutzt wird, kann die Ersatzbeschaffung nicht aus dem Schulbudget finanziert
werden.

Die Stadt Bielefeld ist gem. § 79 Schulgesetz NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen
Unterricht erforderlichen Einrichtungen bereitzustellen und zu unterhalten.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.


